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1 Umweltbericht 

1.1 Vorbemerkungen 

Die Gemeinde Mühlenbecker Land beabsichtigt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Errichtung einer Rettungswache im nordwestlichen Ortsrand des Ortsteils Schönfließ zu 

schaffen. Zur geordneten städtebaulichen Entwicklung wurde daher die Aufstellung des Be-

bauungsplans „Neubau Rettungswache Schönfließ“ beschlossen. Die gemäß § 8 Abs. 2 Satz 

1 BauGB erforderliche Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem rechtswirksamen Flä-

chennutzungsplan der Gemeinde ist nicht möglich. Aufgrund dessen beschloss die Gemein-

devertretung der Gemeinde Mühlenbecker Land in ihrer öffentlichen Sitzung am 20.09.2021 

den rechtwirksamen Teil-Flächennutzungsplan für den Ortsteil Schönfließ („Flächennutzungs-

plan Schönfließ“) im Planbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 49 „Neubau 

Rettungswache Schönfließ“ gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB im Parallelverfahren zu ändern.  

Im Rahmen der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen sind die Belange des Umwelt-

schutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen 

(§§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB). Zur Berücksichtigung dieser Belange ist gemäß § 2 Abs. 

4 und § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, bei der die voraussichtlich 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und be-

wertet werden. Die Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB regelt den Inhalt des Umweltberich-

tes. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Grundlage für die Beurteilung der Auswirkungen auf die Umwelt bilden neben den fachgesetz-

lichen Zielen und Plänen, wie dem Landschaftsprogramm (LaPro) Brandenburg (2001) u.a. 

der Landschaftsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land (Vorentwurf zur Neuaufstellung 

2016). Darüber hinaus wurden die aktuellen Naturschutzfachdaten des Landes Brandenburg 

ausgewertet. 

Um Doppelprüfungen zu vermeiden, hat der Gesetzgeber vorgesehen, die Prüferfordernisse 

auf den jeweilig unterschiedlichen Planungsebenen abzuschichten (§ 14 Umweltverträglich-

keits-Prüfungsgesetz - UVPG). Danach ist jeder Plan auf seiner Stufe nur insoweit einer Um-

weltprüfung zu unterziehen, wie dies nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Plans in ange-

messener Weise verlangt werden kann. Die wesentlichen Aspekte werden auf der Ebene des 

Flächennutzungsplans geprüft und dargelegt, wobei sich die vorliegende Prüfung ausschließ-

lich auf die Darstellungsänderungen im Maßstab des Flächennutzungsplanes (1 : 10.000) be-

zieht. 

Die Ebene des Flächennutzungsplans als vorbereitender Bauleitplanung ist für manche Fra-

gen und Prüferfordernisse aufgrund der kleinmaßstäblichen Darstellung der zukünftigen Nut-

zungen oder auch der notwendigen Detailkartierungen ungeeignet. In diesen Fällen wird eine 

Abschichtung und Konkretisierung auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung verlagert 

und dort vorgenommen. Dies trifft insbesondere auf die Bewältigung der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsermittlung sowie auf die Prüfung der artenschutzrechtlichen Aspekte zu, die sich 

auf der Ebene des Flächennutzungsplans lediglich im Sinne einer überschlägigen Vorabschät-

zung prüfen lassen. Es muss sichergestellt werden, dass die Umsetzbarkeit des Flächennut-

zungsplans in seinen Grundzügen gewährleistet ist. 
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Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung über die Planänderung unterrichtet und zur Äuße-

rung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

aufgefordert. Aus der frühzeitigen Beteiligung ergaben sich einzelne Hinweise, die eingear-

beitet wurden. Die Umweltprüfung bezieht sich nach gegenwärtigem Wissensstand und allge-

mein anerkannten Prüfmethoden auf den Inhalt und Detaillierungsgrad des Flächennutzungs-

planes. 

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Im Rahmen des 

Umweltberichtes werden die durch die Bauleitplanung vorbereiteten Eingriffe in Boden, Natur 

und Landschaft und etwaige Erfordernisse zum Ausgleich nur in den Grundzügen bzw. als 

Ergebnis des Umweltberichtes zum Bebauungsplan dargestellt. Hinsichtlich der artenschutz-

rechtlichen Belange gemäß § 44 Abs. 1-4 BNatSchG beschränkt sich der Umweltbericht zur 

Änderung des Flächennutzungsplans auf die Prüfung, ob zu erwarten ist, dass der Verwirkli-

chung der Planung unüberwindliche artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen wer-

den. 

Der Untersuchungsraum für die Umweltprüfung zur Planänderung des rechtswirksamen Flä-

chennutzungsplans umfasst im Wesentlichen den Änderungsbereich. Der Änderungsbereich 

beinhaltet den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Neubau Rettungswache 

Schönfließ“, jedoch nicht die im Bebauungsplan nachrichtlich übernommene Teilfläche der 

Bundesstraße 96a / Bergfelder Chaussee. Für einzelne Schutzgüter werden auch Wirkräume 

weiter gefasst und auch umgebende Flächen in die Betrachtung einbezogen. Durch die Ein-

beziehung des Planumfeldes wird sichergestellt, dass auch weiterreichende Umweltauswir-

kungen erfasst und beurteilt werden. So wird insbesondere für die Schutzgüter Orts- und 

Landschaftsbild sowie für das Schutzgut Mensch und Kultur- und Sachgüter ein größerer Be-

trachtungsraum gewählt, vor allem um die Auswirkungen auf Sichtbeziehungen und Erho-

lungsfunktionen aber auch auf die auf das Plangebiet und das Umfeld einwirkenden Schallbe-

lastungen zu berücksichtigen. 

Der vorliegende Umweltbericht bezieht sich auf den Entwurf der Änderung des Teil-Flä-

chennutzungsplans für den Ortsteil Schönfließ von Mai 2023. 

 
1.2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der Planänderung 

des Flächennutzungsplans 

Planungsziel 

Die Planänderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes Schönfließ dient der Anpas-

sung des vorbereitenden Bauleitplans an den aktuellen Stand der gemeindlichen Entwick-

lungsabsichten. Grundlage für die Planänderung bildet der Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau 

Rettungswache Schönfließ“. Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die bedarfsgerechte Errichtung und langfristige Sicherung eines Standortes für 

die kommunale Daseinsvorsorge (Gemeinbedarfsfläche Rettungswache) geschaffen werden. 

Mit der Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans wird eine insgesamt 0,25 ha 

umfassende Fläche für den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmung „Rettungswache“ 

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB dargestellt. 
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Zum Ausgleich sowie zur Verringerung der mit Umsetzung der Planung verbundenen Eingriffe 

in die Natur und Landschaft werden im Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau Rettungswache 

Schönfließ“ u.a. Baum- und Gehölzpflanzungen festgesetzt sowie externe Ausgleichsmaß-

nahmen vorgesehen. 

 

Erfordernis 

Der Flächennutzungsplan Schönfließ in der Fassung vom 10.03.2003 stellt das Plangebiet als 

„Fläche für die Landwirtschaft“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB dar. Zudem ist es Bestandteil 

einer größeren Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB sowie Abs. 4. 

Die gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB erforderliche Entwicklung des Bebauungsplanes „Neu-

bau Rettungswache Schönfließ“ aus den Darstellungen des rechtswirksamen Flächennut-

zungsplans ist derzeit nicht möglich. Mit Aufstellung des Bebauungsplanes soll der Flächen-

nutzungsplan daher im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB geändert werden. 

 

Geltungsbereich der Planänderung 

Der räumliche Geltungsbereich der Planänderung des rechtswirksamen Flächennutzungs-

plans Schönfließ umfasst eine Fläche von rund 0,25 ha. Mit der Planänderung des Flächen-

nutzungsplans wird die Entwicklung des Bebauungsplanes „Neubau Rettungswache Schön-

fließ“ aus dem Flächennutzungsplan sichergestellt. 

 

1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes und 
der Art ihrer Berücksichtigung 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung sichern, die die sozialen, wirt-

schaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-

tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit die-

nende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet. Sie sollen dazu beitragen, eine men-

schenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu ent-

wickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtent-

wicklung, zu fördern. Die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild sind bau-

kulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

Das BauGB benennt in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB Belange des Umweltschutzes einschließlich 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die bei Aufstellung eines Bauleitplans zu be-

rücksichtigen sind. 

§ 1a BauGB enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz. Danach ist mit Grund und 

Boden sparsam und schonend umzugehen. Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-

nahme von Flächen für bauliche Nutzungen sind die Möglichkeiten der Entwicklung insbeson-

dere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen 
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zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu be-

grenzen. 

Die Darstellungen im Bereich der Planänderung des rechtswirksamen Flächennutzungspla-

nes tragen diesen Belangen soweit wie möglich Rechnung. Im Rahmen einer durchgeführten 

Alternativenprüfung an vier Standorten wurde der Standort der Rettungswache an der Berg-

felder Chaussee ausgewählt. Der Standort schließt an das vorhandene Siedlungsgebiet von 

Schönfließ unter Ausnutzung bereits vorhandener Straßen an. 

Nach § 1a Abs. 3 BauGB ist die Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz in der 

Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Ein Ausgleich erfolgt durch geeignete 

Festsetzungen nach § 9 BauGB bzw. weitere vertragliche Regelungen auf der Ebene der ver-

bindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan). 

 

Neben den Vorschriften des Baugesetzbuches mit den umweltbezogenen Zielsetzungen der 

§§ 1 und 1 a BauGB existieren eine Reihe weiterer für die Bauleitplanung relevanter Fachge-

setze, Verordnungen und Richtlinien mit umweltschützendem Charakter sowie übergeordnete 

Planungen mit Zielaussagen zum Umweltschutz, die als Grundlage und Bewertungsmaßstäbe 

für die Ermittlung der Umweltauswirkungen der Planung heranzuziehen sind. 

Dies sind vor allem die Ziele des 

• Bundes- bzw. Landesnaturschutzgesetzes, (BNatSchG; BbgNatSchAG), 

• Bundesbodenschutzgesetzes, (BBodSchG), 

• Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), 

• Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) mit den entsprechenden Richtlinien 

und Verwaltungsvorschriften (BImSchV, DIN 18005, TA Lärm / TA Luft). 

Mit Inkrafttreten des Bundesnaturschutzgesetzes 2009 gilt dieses Gesetz unmittelbar. Eine 

Anpassung der landesgesetzlichen Regelungen ist mit dem Brandenburgischen Naturschutz-

ausführungsgesetz (BbgNatSchAG) erfolgt. 

Bei den Fachplanungen werden die Zielaussagen des Entwicklungskonzeptes zum Land-

schaftsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land für die Bewertung der Umweltauswirkungen 

der Planung herangezogen. Diese beinhalten auch die Zielaussagen des Landschaftspro-

gramms Brandenburgs und des Landschaftsrahmenplans des Landkreises Oberhavel. 

Detaillierte Ausführungen zur Berücksichtigung relevanter Fachplanungen sind dem Umwelt-

bericht zum Bebauungsplan „Neubau Rettungswache Schönfließ“ zu entnehmen. 

 

Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz 

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind die Ziele des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege in § 1 Abs. 1 vorangestellt. Danach sind Natur und Landschaft aufgrund ihres 

eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verant-

wortung für die zukünftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu 

schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich wiederherzustellen, dass die bio-

logische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, 
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Eigenart und Schönheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert 

sind. 

Eingriffe in Natur und Landschaft, d.h. Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grund-

flächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 

Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder 

das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, sind zu vermeiden, zu minimieren 

oder, soweit dies nicht möglich ist, auszugleichen (§§ 14 bis 17 BNatSchG).  

Gemäß § 18 BNatSchG ist bei Eingriffen in Natur und Landschaft über die Vermeidung, den 

Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. Ge-

mäß § 1a Abs. 3 BauGB erfolgt der Ausgleich durch geeignete Festsetzungen nach 

§ 9 BauGB als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich oder durch vertragliche Regelungen 

gemäß § 11 BauGB (Städtebaulicher Vertrag). Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die 

Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

Gemäß eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen frühzeitigen Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange (2022/2023) ist eine grundsätzliche Vereinbarkeit 

der Planung mit den Zielen der Landes- und Regionalplanung zu erwarten. Der Landkreis 

Oberhavel (Fachdienst Landwirtschaft und Naturschutz) wies mit Schreiben vom 05.01.2023 

darauf hin, dass die Ausnahevoraussetzungen für die Inanspruchnahme einer kleinflächigen 

Wegefläche im Landschaftsschutzgebiet „Westbarnim“ vermutlich nach Rechtskraft des Be-

bauungsplans vorliegen. 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG regelt in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG die Zugriffsverbote für 

besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten aus nationalen und europäischen 

Verordnungen und Richtlinien (Europäische Artenschutzverordnung, FFH-Richtlinie, Europä-

ische Vogelschutz-Richtlinie). 

Die Bedeutung der Flächen im Änderungsbereich für besonders geschützte Tierarten wurden 

im Rahmen faunistischer Untersuchungen von Artenschutzsachverständigen überprüft. Im 

Hinblick auf die Lebensraumfunktion für Tiere ist für das Plangebiet eine allgemeine Bedeu-

tung als Lebensraum für Brutvögel beschrieben worden. 

Gemäß Gesetz zur Bereinigung des Brandenburgischen Naturschutzrechts vom 21. Januar 

2013 sind das Brandenburgische Naturschutzgesetz am 1. Juni 2013 außer Kraft und das 

Brandenburgische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 

Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) in Kraft getreten. Die Vorschriften des 

BbgNatSchAG regeln die Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes in der jeweils gelten-

den Fassung im Land Brandenburg und ergänzen es. 

Im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans „Neubau Rettungswache Schönfließ“ wer-

den die Belange von Natur und Landschaft sowie die Vermeidung und. der Ausgleich von 

Beeinträchtigungen durch geeignete Festsetzungen berücksichtigt. Darüber hinaus werden 

auf extern bereitgestellten Flächen im Rahmen eines naturschutzfachlichen Flächenpools der 

Flächenagentur Brandenburg weitere Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. Die Beurteilung 

des Eingriffs und die Festlegung des Ausgleichs erfolgt verbal-argumentativ auf Grundlage 

der Ausgleichs- und Ersatzfestlegungen nach HVE Brandenburg. 
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Bundesbodenschutzgesetz 

Für das Schutzgut Boden sind die Ziele in den §§ 1 und 2 des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) benannt. Danach sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder 

wiederherzustellen, schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren, der Boden und Altlas-

ten sind einschließlich hierdurch verursachter Gewässerverunreinigungen zu sanieren. Beein-

trächtigungen der natürlichen Bodenfunktionen sowie der Funktionen als Archiv für Natur- und 

Kulturgeschichte sind soweit wie möglich zu vermeiden. 

Auch im Baugesetzbuch (BauGB) wird der sparsame Umgang mit dem Boden gefordert. Da-

bei sollen die Möglichkeiten zur Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung von Flächen 

genutzt und Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden (§ 1a BauGB). 

Bei der vorliegenden Planänderung werden diese Belange vor allem durch die Standortwahl 

am Ortsrand von Schönfließ und eine sparsame Flächeninanspruchnahme berücksichtigt. Die 

derzeitigen landwirtschaftlichen Flächen weisen eine mittlere Bodenbewertung auf. Höherwer-

tige oder besonders geschützte Böden werden nicht in Anspruch genommen.  

Ergänzend zum BBodSchG existiert im Land Brandenburg das Brandenburgisches Abfall- und 

Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG). Zweck dieses Gesetzes ist die Förderung einer abfallar-

men Kreislaufwirtschaft und die Sicherung der umweltverträglichen Abfallbeseitigung. Außer-

dem soll die nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens ge-

fördert werden. Dafür wird im Land Brandenburg ein Bodeninformationssystem geführt, das 

aus den Fachinformationssystemen Bodenschutz, Bodengeologie und dem Fachinformations-

system Altlasten besteht. In diesem Informationssystem werden Daten gespeichert, die für die 

Aufgabenerfüllung nach dem BBodSchG, nach Artikel 1 § 4 Absatz 3 des Umweltrahmenge-

setzes, nach diesem Gesetz sowie für staatliche und kommunale Planungen erforderlich sind.  

Gemäß der eingegangenen Stellungnahme der unteren Bodenschutz- und Abfallwirtschafts-

behörde vom 05.01.2023 wird der Änderungsbereich im Altlastenkataster des Landkreises 

Oberhavel nicht als Altlast / Altlastenverdachtsfläche geführt. Aus bodenschutzrechtlicher 

Sicht bestehen daher derzeitig keine Bedenken gegen die Planung. 

Gemäß eingegangener Stellungnahme des Zentraldienstes der Polizei, Kampfmittelbeseiti-

gungsdienst vom 09. Dezember 2022 bestehen zur Änderung des Flächennutzungsplans 

keine grundsätzlichen Einwände. 

 
Bundesimmissionsschutzgesetz 

Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ist im Rahmen der Bauleitplanung vor allem 

in Verbindung mit der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) sowie den einschlägigen 

Regelungen der Technischen Ausführung (TA) Lärm, der TA Luft, der DIN 18005 (Lärmschutz 

im Städtebau) sowie dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG zu beachten. Die in den 

Verordnungen präzisierten Zielsetzungen des BImSchG dienen dem vorbeugenden Schutz 

von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, Wassers und der Atmosphäre sowie der 

Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen. 

In der Stellungnahme vom 05.01.2023 stellte das Landesamt für Umwelt (LfU) als zuständige 

Immissionsschutzbehörde fest, dass keine gutachterliche Beurteilung und Bewertung der 

von der Rettungswache und dem Fahrbetrieb (teils mit Martinshorn) ausgehenden Ge-

räuschemissionen erforderlich sind, wenn die mit dem Betrieb der Rettungswache verbun-

denen Geräuschemissionen als sozialadäquat angesehen und hingenommen werden. Dies 
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ist vorliegend der Fall. Im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 49 werden Maßnahmen 

zur Lärmminderung benannt. Zu diesem Zweck werden die Sirenen der Einsatzfahrzeuge 

erst im öffentlichen Straßenraum eingeschaltet. Die Anordnung der Zufahrt zur Straße erfolgt 

auf der Nordseite der Rettungswache, wodurch sie sich abgewandt und in größtmöglicher 

Entfernung zur nächstgelegenen Wohnbebauung befindet. Zudem wirkt der Gebäudekörper 

der Rettungswache selbst lärmmindernd, indem er die südlich gelegenen Siedlungsbereiche 

in einem gewissen Umfang abschirmt. Von daher ist zu erwarten, dass die Flächennutzungs-

planänderung und der Betrieb der Rettungswache mit den Schutzbedürfnissen der in einiger 

Entfernung umliegenden Bestandsbebauung vereinbar sind. 

 

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz 

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind Gewässer als Bestandteil des Naturhaushal-

tes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass 

sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen einzelner dienen. 

Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängigen 

Landökosysteme und Feuchtgebiete sind zu vermeiden. 

Das WHG und das Brandenburgische Wassergesetz (BbgWG) regeln den Schutz, den Um-

gang und die Benutzung von Oberflächen- und Grundwasser durch eine nachhaltige Gewäs-

serbewirtschaftung. Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des 

Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut sind stets zu 

schützen. 

Im räumlichen Geltungsbereich der Planänderung des rechtswirksamen Flächennutzungs-

plans Schönfließ befinden sich keine Oberflächengewässer. Die Flächen liegen nicht inner-

halb eines Trinkwasserschutzgebietes. 

Gemäß Stellungnahmen Fachdienstes Wasserwirtschaft des Landkreises Oberhavel vom 

05.01.2023 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 sind die wasserrechtlichen Anforderungen und Bestim-

mungen des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) 

und des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) zu beachten und einzuhalten. Vo-

raussetzung für die Niederschlagsversicherung ist versickerungsfähiger Boden und ein Min-

destabstand von 1,00 m zwischen Sohle der Versickerungsanlage und dem mittleren höchs-

ten Grundwasserstand. Ein Überlaufen des Niederschlagswassers auf Nachbargrundstücke 

ist dauerhaft zu verhindern. Sämtliche Arbeiten sind so auszuführen, dass das Grund- und 

Oberflächenwasser nicht verunreinigt und gefährdet werden. 

 

Denkmalschutzgesetz 

Nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) sind Denkmale in Bran-

denburg grundsätzlich als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende 

Bestandteile der Kulturlandschaft nach den Bestimmungen des Gesetzes zu schützen, zu er-

halten, zu pflegen und zu erforschen. Dabei sollen das Land, die Gemeinden, die Gemeinde-

verbände, die Behörden sowie die öffentlichen Stellen im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Ver-

wirklichung der Ziele des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege unterstützen. Sie haben 

die für Denkmalschutz und Denkmalpflege zuständigen Behörden bereits bei der Vorbereitung 

aller öffentlichen Planungen und Maßnahmen, die die Belange des Denkmalschutzes und der 
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Denkmalpflege berühren können, zu unterrichten und anzuhören, soweit nicht eine weiterge-

hende Form der Beteiligung vorgeschrieben ist. Die für Denkmalschutz und Denkmalpflege 

zuständigen Behörden haben darauf hinzuwirken, dass Denkmale in die Raumordnung, die 

Landesplanung, die städtebauliche Entwicklung und die Landespflege einbezogen und sinn-

voll genutzt werden (§ 1 Abs. 1-3 BbgDSchG). 

Im Änderungsbereich und dessen im Hinblick auf den Umgebungsschutz zu beachtender Um-

gebung sind gemäß Stellungnahmen des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmal-

pflege und Archäologisches Landesmuseum vom 02.12.2022 bisher keine Bodendenkmale 

bekannt. 

Da bei Erdarbeiten jedoch unvermutet bisher unbekannte Bodendenkmale entdeckt werden 

können, wurde von der brandenburgischen Fachbehörde für Bodendenkmale zusätzlich da-

rauf hingewiesen, dass nach dem „Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale und 

Bodendenkmale im Land Brandenburg vom 24.Mai 2004“ (GVBl Land Brandenburg Nr. 9 vom 

24. Mai 2004, S. 215 ff.) folgende Verpflichtungen bestehen: 

1. Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, z.B. Steinsetzungen, Erdverfärbungen, Holz-

pfähle, Scherben, Stein- oder Metallgegenstände, Knochen o.ä., entdeckt werden, sind 

diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen 

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 

Abs. 1 und 2 BbgDSchG). Die aufgefundenen Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte 

sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige, auf Verlangen der Denk-

malschutzbehörde ggf. auch darüber hinaus, in unverändertem Zustand zu erhalten und 

in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). 

2. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen 

Landesmuseum zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG). 

Im Änderungsbereich befinden sich keine Baudenkmale. Der Landkreis Oberhavel als untere 

Denkmalschutzbehörde sowie die Denkmalfachbehörde wurden im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB an der Planung beteiligt. Es gingen keine Hinweise ein. Für Baumaßnahmen gelten 

die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes Brandenburg (BbgDSchG) vom 24.Mai 2004 

(GVBl. I, S. 215). 

 

Baumschutz 

Wegen der Bedeutung für die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, ins-

besondere zur Erhaltung der Lebensgrundlagen wildlebender Tiere sowie zur Belebung, Glie-

derung und Pflege des Orts- und des Landschaftsbildes, zur Verbesserung des Stadtklimas 

und zur Abwehr schädlicher Einwirkungen wird der Baumbestand in Deutschland nach 

BNatSchG als „geschützter Landschaftsbestandteil“ gesichert (§ 29 BNatSchG). Demnach 

sind Bäume rechtsverbindlich festgesetzte Teile von Natur und Landschaft, deren besonderer 

Schutz erforderlich ist. 

Die Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteils sowie alle Handlungen, die zu einer 

Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung von geschützten Landschaftsbestandteilen füh-

ren können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Für den Fall der Bestands-

minderung kann die Verpflichtung zu einer angemessenen und zumutbaren Ersatzpflanzung 
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oder zur Leistung von Ersatz in Geld vorgesehen werden. Vorschriften des Landesrechts über 

den gesetzlichen Schutz von Alleen bleiben unberührt. 

Auch im Land Brandenburg sind Bäume geschützte Landschaftsbestandteile. Zum Schutz des 

Baumbestandes der Gemeinde Mühlenbecker Land gelten innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile und innerhalb der durch Bebauungspläne festgelegten Plangebiete die 

Bestimmungen der Satzung der Gemeinde Mühlenbecker Land zum Schutz von Bäumen und 

Sträuchern und zur Festlegung von Nachpflanzungen (Gehölzschutzsatzung). Geschützt sind 

danach in der Regel Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm. Für bestimmte 

Arten gilt ein zusätzlicher Schutzstatus ab einem Stammumfang von 150 cm. Der Stammum-

fang ist in einer Höhe von 130 cm über dem Erdboden zu messen. 

Da sich die Änderungsflächen derzeit im planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB 

befinden, liegt die Zuständigkeit für den Baumbestand im räumlichen Geltungsbereich vor In-

krafttreten des Bebauungsplans „Neubau Rettungswache Schönfließ“ bei der Unteren Natur-

schutzbehörde. Für den geschützten Alleebaumbestand nach § 17 Abs.1 BbgNatSchgAG, der 

sich an der 96a außerhalb des Flächennutzungsplanänderungsbereichs befindet, ist der Lan-

desbetrieb Straßenwesen zuständig. 

Bei den Fachplanungen sind die Zielaussagen des Landschaftsprogramms Brandenburg 

(2001) und des Landschaftsplans der Gemeinde Mühlenbecker Land (2001) in die Bewer-

tung der Umweltauswirkungen der Planung zu berücksichtigen. 

 

Landschaftsprogramm Brandenburg 

Das Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro) benennt bezogen auf den Änderungsbe-

reich für die einzelnen Schutzgüter des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild schutzgut-

bezogene Ziele. Flächenkonkrete und nur auf das Plangebiet bezogene Aussagen sind aus 

Maßstabsgründen kaum möglich. Die Entwicklungsziele des Landschaftsprogramms Bran-

denburg werden im Maßstab 1:300.000 dargestellt. 

 

Arten und Lebensgemeinschaften 

Im Landschaftsprogramm sind für das Plangebiet keine besonderen Anforderungen zum 

Schutz von Lebensräumen ausgewählter Zielarten dargestellt. Weiterhin ist das Gebiet als 

Bestandteil der offenen Feldfluren verzeichnet. Als schutzgutbezogenes Ziel wird der Erhalt 

bzw. die Wiedereinbringung charakteristischer Landschaftselemente in überwiegend landwirt-

schaftlich genutzten Bereichen angegeben. 

 

Boden 

Der Änderungsbereich ist Bestandteil eines Gebiets für das als schutzgutbezogenes Ziel eine 

bodenschonende Bewirtschaftung überwiegend sorptionsschwacher, durchlässiger Böden 

angegeben wird. 

 

Wasser 

Schutzgutbezogenes Ziel für das Gebiet ist eine Sicherung der Grundwasserneubildung und 

der Schutz des Grundwassers gegenüber flächenhaften Stoffeinträgen. Der 
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Grundwasserschutz soll in Gebieten überdurchschnittlicher Neubildungshöhe (> 150mm/a) 

Priorität haben. Dies soll durch einen Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzung und die Vermei-

dung von Flächeninanspruchnahmen, die zu einer Verminderung der Grundwassserneubil-

dung führen, erreicht werden. 

 
Klima / Luft 

Der Änderungsbereich befindet sich innerhalb der Schwerpunkte zur Sicherung der Luftquali-

tät aufgrund der Durchlüftungsverhältnisse. Es sollen bodennah emittierende Nutzungen in 

Kaltluftstaugebieten mit stark reduzierten Austauschverhältnissen vermieden werden.  

 
Landschaftsbild 

Schutzgutbezogenes Ziel des großräumigen Gebiets ist die Pflege und Entwicklung des vor-

handenen Eigencharakters. Erweiternde Maßnahmen bzw. Neuansiedlungen in den Berei-

chen Siedlung, Gewerbe und Verkehr sind auf eine mögliche, landschaftsbildbeeinträchti-

gende Wirkung zu überprüfen. Zudem ist u.a. eine stärkere Strukturierung durch naturnähere 

Waldbewirtschaftung und eine Aufforstung von Verbindungsflächen zwischen den Waldgebie-

ten anzustreben. 

 

Erholung 

Der Änderungsbereich befindet sich in einem großräumigen Landschaftsraum, dessen schutz-

gutbezogenes Ziel die Entwicklung von Landschaftsräumen mit mittlerer Erlebniswirksamkeit 

ist. Zudem sollen die siedlungsnahen Freiräume im Berliner Umland für die Naherholung ent-

wickelt werden. 

 

Landschaftsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land 

Der Vorentwurf zur Neuaufstellung des Landschaftsplans Mühlenbecker Land vom 

13.09.2016 stellt den Änderungsbereich als als Bestandteil „großflächiger standortangepass-

ter Ackerflächen“ dar (LP-Karte 7 Erfordernisse und Maßnahmen). Der im nordwestlichen 

Plangebiet in die Bundesstraße B 96a einmündende Feldweg ist als Reitweg dargestellt. 

Das Naturschutzfachliche Entwicklungskonzept (Karte E1 von März 2019) verzeichnet unter 

dem Legendenpunkt Biotop- und Artenschutz die Entwicklung einer struktur- und artenreichen 

Agrarlandschaft. Unmittelbar außerhalb des Änderungsbereichs wird der Erhalt der angren-

zenden Allee als geschütztes Biotop sowie der Erhalt des regionalen Radwanderweges an 

der Bundesstraße 96a dargestellt. 
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1.4 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umwelt-
zustandes 

Im Folgenden werden die im Rahmen der Umweltprüfung zu beachtenden Belange und 

Schutzgüter des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB bezogen auf den Änderungsbereich auf Grundlage 

vorhandener Daten und zusätzlicher Erhebungen vor Ort beschrieben und bewertet. Die Be-

wertung bildet die Grundlage für die Ermittlung der Auswirkungen und die Prognosen des 

Umweltzustandes. 

 

1.4.1 Schutzgut Fläche und Boden 

Fläche 

Bei dem Schutzgut „Fläche“ geht es vorrangig um die Begrenzung der Siedlungsentwicklung 

als ein materiell-rechtlich allgemein anerkanntes Ziel des Städtebaus. Geschützt sind die ganz 

oder überwiegend unbebauten Flächen (Freiflächen) als Teil der Erdoberfläche sowohl im In-

nenbereich als auch im Außenbereich. Die Wertigkeit des Bodens, z.B. für die landwirtschaft-

liche Nutzung oder hinsichtlich möglicher schädlicher Bodenveränderungen im Sinne des § 2 

Abs. 3 BBodSchG sind für das Schutzgut „Fläche“ nicht von Interesse. Das gleiche gilt für 

schädliche Bodenbelastungen wie Altlasten oder Altablagerungen sowie die Sanierung belas-

teter Böden. 

Mit der vorliegenden Planung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die be-

darfsgerechte langfristige Einrichtung und Sicherung eines Standortes für die kommu-

nale Daseinsvorsorge im nördlichen Ortsrandbereich von Schönfließ geschaffen. 

Im räumlichen Geltungsbereich der Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans 

der Gemeinde Mühlenbecker Land werden derzeit Flächen für die Landwirtschaft im Umfang 

von ca. 0,25 ha dargestellt. Zudem ist der Änderungsbereich Bestandteil einer größeren Flä-

che für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB sowie Abs. 4. 

Boden 

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosystem ein 

und ist damit ein wichtiger Bestandteil unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Boden ist Le-

bensgrundlage für Pflanzen und Tiere, Träger der natürlichen Vegetation sowie der Kultur- 

und Nahrungspflanzen. Er erfüllt Filter-, Puffer- und Schutzfunktionen und ist Element der 

Klimaentwicklung. Darüber hinaus erfüllt er Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturge-

schichte. Besondere Wert- und Funktionselemente für das Schutzgut sind: 

• das Vorkommen seltener, geowissenschaftlich oder natur- bzw. kulturhistorisch bedeut-

samer Böden bzw. naturraumtypischer Ausprägungen, 

• die Naturnähe bzw. der Grad der Ungestörtheit des Bodens, d.h. das Maß der anthropo-

genen Bodenveränderungen, 

• Die Eignung der Böden für die Entwicklung besonderer Biotope (Extremstandorte) bzw. 

mit besonderer Lebensraumfunktion, 
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• Funktionsausprägungen wie Puffer- und Filtervermögen, und die Verschmutzungsemp-

findlichkeit des Grundwassers. 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden. Dabei ist die zusätz-

liche Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen sowie zusätzliche Bodenversie-

gelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen (§ 1a Abs. 2 BauGB). 

Bei den Böden im Änderungsbereich handelt es sich um sandige Ackerböden, die den Braun-

erden zuzuordnen sind. In den unmittelbaren Randbereichen kommen anthropogen über-

prägte Böden der Siedlungsflächen vor. Gemäß der geologischen Übersichtkarte des Landes 

Brandenburg sind Sande dargestellt, z. T. schluffig, in Schwemmkegeln schwach kiesig; z.T. 

von humosen, sandig-schluffigen Ablagerungen bedeckt. Im Plangebiet liegen die Bodenzah-

len gemäß Fachinformationssystem Bodengeologie des Brandenburgischen Landesamts für 

Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) bei 30 – 50. Damit weisen die Böden ein mittleres 

landwirtschaftliches Ertragspotential auf. 

Einschränkungen der Bodenfunktion bestehen lediglich aufgrund eines verdichteten und teils 

versiegelten Feldweges.  

Im Änderungsbereich und dessen im Hinblick auf den Umgebungsschutz zu beachtender Um-

gebung sind gemäß Stellungnahmen des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmal-

pflege und Archäologisches Landesmuseum keine Bodendenkmale bekannt. Insgesamt ist 

ein Vorhandensein seltener, geowissenschaftlich oder natur-, bzw. kulturhistorisch bedeutsa-

mer Böden nicht bekannt. 

Gemäß aktueller Informationslage auf Grundlage der bisherigen frühzeitigen Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind im Änderungsbereich keine Altlas-

ten / altlastenverdächtige Flächen vorhanden. Eine Kampfmittelbelastung ist nicht be-

kannt, kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. 

 

1.4.2 Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer sind im Änderungsbereich nicht vorhanden. 

 
Grundwasser 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

Der Flurabstand des Grundwassers beträgt laut Landschaftsplanvorentwurf (Karte 2 Grund-

wasser und Oberflächengewässer) über 30 m. Die Verschmutzungsempfindlichkeit wird mit 

„gering“ angegeben. 

Das Belastungsrisiko durch Schadstoffe aus dem Straßenverkehr wird mit gering eingestuft. 

Eine Gefährdung des Grundwassers durch Altlasten kann ausgeschlossen werden, da nach 

derzeitigem Stand keine Altlasten bekannt sind. 

 

1.4.3 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Gemäß der Darstellung des Landschaftsplanvorentwurfs (Karte 3 Klima und Lufthygiene) liegt 

der Geltungsbereich des Bebauungsplans im Bereich klimatisch unbelasteter Gebiete. Die 
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großflächigen landwirtschaftlichen Nutzflächen des Umfeldes fungieren als Leitbahnen für den 

Luftaustausch. 

Entlang der benachbarten Bundesstraße 96a, die sich außerhalb des Änderungsbereichs be-

findet, verläuft ein älterer Alleebaumbestand, der sich durch Schattenwurf und Verdunstung 

kleinklimatisch ausgleichend auswirkt und im Sommer dazu beiträgt, bioklimatische Belastun-

gen für den Menschen zu vermindern. 

Das Belastungsrisiko durch verkehrsbedingte Emissionen wird als gering eingeschätzt, da das 

bestehende Kraftfahrzeugaufkommen verhältnismäßig gering und die Durchlüftung gut ist. 

 

1.4.4 Schutzgut Pflanzen und Tiere  

Gemäß Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oberhavel im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

bestehen gegen die Änderung des Flächennutzungsplans Schönfließ aus naturschutzrecht-

licher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

Biotope 

Der Landschaftsplanvorentwurf (Karte 4 Biotoptypen) stellt im Änderungsbereich überwiegend 

Äcker, in den Randbereichen Ruderalfluren sowie außerhalb des Änderungsbereich die Allee 

der B 96a dar. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Neubau Rettungswache Schönfließ“ er-

folgte eine vertiefende Biotoptypenkartierung im Maßstab 1 : 500. 

Im Plangebiet kommen gemäß der aktuellen Kartierung überwiegend junge Ackerbrachen mit 

Pionierfluren, ruderale Gras- und Staudenfluren sowie kleinere Laubgebüsche vor. Entlang 

der Bundestraße B 96a verläuft eine Allee mit überwiegend älteren Ross-Kastanien und nach-

gepflanzten jüngeren Winter-Linden. Es kommen keine geschützten Biotope gemäß § 30 

BNatSchG oder § 18 BbgNatSchAG vor. 

 

Bäume und Allenschutz 

Im Änderungsbereich und seinem nahen Umfeld befinden sich insgesamt 5 Bäume, wovon 4 

geschützte Alleebäume an der B 96a sind, die außerhalb des Änderungsbereichs liegen. Ge-

mäß § 17 Abs.1 BbgNatSchgAG dürfen Alleen nicht beseitigt, zerstört, beschädigt oder sonst 

erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden. 

 

Fauna 

Im Hinblick auf die Lebensraumfunktion für Tiere ist für das Plangebiet insbesondere von einer 

allgemeinen Bedeutung als Lebensraum für Brutvögel und Fledermäuse auszugehen. 

Alle europäischen Vogelarten sowie alle in Brandenburg vorkommenden Fledermausarten ge-

hören zu den europäisch geschützten Tierarten, für die die Bestimmungen des § 44 Abs. 1 

Bundesnaturschutzgesetz zu berücksichtigen sind. 
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Im Plangebiet und dessen unmittelbarer Umgebung ist auf Grund der derzeitigen Nutzungs-

struktur und fehlender Habitateignung nicht mit einem Vorkommen der Artengruppe Amphi-

bien und Reptilien zu rechnen. 

 

Besonderer Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG gelten gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG für nach 

den Vorschriften des Baugesetzes zulässige Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 

BNatSchG (das sind Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, während 

der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB) nur für die 

streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten. 

Alle anderen besonders und streng geschützten Arten sind im Rahmen der Eingriffsregelung 

nach § 1a BauGB auf der Planungsebene zu behandeln. 

Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 nur relevant, wenn die 

ökologische Funktion der von den Eingriffen betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

von streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder der europäischen Vo-

gelarten nicht erhalten bleibt. Ein Erhalt der ökologischen Funktionen kann gegebenenfalls 

auch mit Durchführung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen oder von bestandserhal-

tenden Maßnahmen gewährleistet werden. 

Ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Abs. 1 Nr. 1 liegt gemäß § 44 

Abs. 5 BNatSchG nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben 

das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant er-

höht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutz-

maßnahmen nicht vermieden werden kann.  

Ein Verstoß gegen das Verbot der Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 

liegt gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im 

Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Ver-

letzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die 

Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar 

sind. 
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Jagdhabitate sowie Flugrouten und Wanderkorridore von Zugvögeln sind keine Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten im Sinne des § 44 BNatSchG. 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplans ist zu prüfen, ob ein möglicher Konflikt zwischen 

den Darstellungen des Flächennutzungsplans und dem höherrangigen Recht besteht und ggf. 

im weiteren Planverfahren zu bewältigen ist. Dies ist grundsätzlich möglich, wenn der Konflikt 

im weiteren Verfahren lösbar ist. Die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist maßstabs-

bedingt ungeeignet, die oftmals kleinteiligen Fragen und Prüferfordernisse des besonderen 

Artenschutzes zu beantworten. Die artenschutzrechtliche Prüfung lässt sich daher lediglich im 

Sinne einer überschlägigen Vorabschätzung prüfen. Dabei muss allerdings sichergestellt 

werden, dass die Umsetzbarkeit des Flächennutzungsplans in seinen Grundzügen ge-

währleistet ist. 

Im Rahmen von Vorabstimmungen zum Bebauungsplan Nr 49 „Rettungswache Schönfließ“ 

wurde mit dem Fachdienst Landwirtschaft und Naturschutz des Landkreises Oberhavel die Er-

fassung von Brutvögeln vereinbart. 

Die Bedeutung der Flächen im Änderungsbereich für Brutvögel wurde im Rahmen der plane-

rischen Vorsorge mittels faunistischer Untersuchungen von einem anerkannten Arten-

schutzsachverständigenbüro (Büro „ALNUS“, Arbeitsgemeinschaft Landschafts-, Natur- und 

Umweltschutz, Berlin, Juni 2022“) überprüft. 

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau Rettungswache Schönfließ“ wurde auf 

Grundlage der faunistischen Erfassung eine artenschutzfachliche Bewertung hinsichtlich des 

besonderen Artenschutzes nach § 44 BNatSchG durchgeführt. 

 

Brutvögel 

Auf der Untersuchungsfläche (Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 49 

und näheres Umfeld) wurden durch die beauftragten Artenschutzsachverständigen neun Vo-

gelarten, darunter drei Brutvogelarten nachgewiesen1. Dabei wurden Feldlerche, Dorngras-

mücke und Kohlmeise als Brutvögel nachgewiesen. 

Die in Brandenburg und auch bundesweit gefährdete Feldlerche (Fl) wies ein Revier im Ge-

treideacker am südwestlichen Rand des Untersuchungsgebietes auf, ca. 60 Meter außerhalb 

des Geltungsbereiches des B-Plangebietes. Die Kohlmeise (K) hatte ein Revier in der Kasta-

nienallee. Im Bereich des Gehölzes am nördlichen Rand des teils geschotterten Weges im 

Grenzbereich des Untersuchungsgebietes wurde außerdem ein Revier der in Brandenburg 

auf der Vorwarnliste stehenden Dorngrasmücke (Dg) festgestellt. 

Die Feldlerche weist auf Grund der intensiven Landwirtschaft einen anhaltenden Bestands-

rückgang auf. In den letzten 20 Jahren ging der Bestand um ein Drittel zurück Die Dorngras-

mücke zeigt in Brandenburg einen bisher moderat abnehmenden Trend. Für die häufige Kohl-

meise ist seit Ende der 2000 Jahre hingegen eine Zunahme zu beobachten (RYSLAVY ET 

AL. 2019). 

Nach Auswertung der vogelkundlichen Bestandserfassung und -bewertung nach § 44 

BNatSchG liegen keine Hinweise darauf vor, dass der Planänderung des Flächennut-

zungsplans Schönfließ nicht lösbare Konflikte mit artenschutzrechtlichen Belangen 

 
1 Büro ALNUS: Kartierung der Vögel zum B-Plan Nr. 49 in Schönfließ, Berlin, Juni 2022 
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entgegenstehen, die nicht auf Ebene der nachgelagerten Ausführungsplanung gelöst 

werden können.  

 

Baumhöhlen an Alleebäumen (angrenzend außerhalb des Flächennutzungsplanänderungs-

bereichs) 

Für den Fall einer Fällung von Alleebäumen an der B 96 wären nach Mitteilung des Fach-

dienstes Landwirtschaft und Naturschutz des Landkreises Oberhavel Bäume im Zuge einer 

Überblicksbegehung auf das Potenzial von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse 

(Höhlen, Spalten, großflächige Rindenabplatzungen), Vögel (Höhlen, große Einzelnester) und 

xylobionte Käfer des Anhang IV FFH-RL (Eremit, Heldbock, Scharlachkäfer) zu kontrollieren. 

Da die Fällung von den geschützten Alleebäumen allerdings nicht geplant ist und ihr Erhalt als 

gesichert gilt, wurde auf die Überblicksbegehung an den vier älteren Alleebäumen (Kastanien) 

verzichtet. An der jüngeren nachgepflanzten Winterlinde, die zur Sichtfreiheitsstellung im ge-

planten Einmündungsbereich zur B 96A gefällt werden muss, wurden keine Höhlungen, Alt-

holz oder große Einzelnester festgestellt, die die genannten Artengruppen beherbergen könn-

ten. Von daher bestehen keine artenschutzrechtlichen Konflikte. 

 

Pflanzen 

Seltene und gefährdete Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden im Ände-

rungsbereich nicht aufgefunden. 

 

1.4.5 Natura 2000 - Gebiete 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Schutzgebieten nach Natura 2000. 

 

1.4.6 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Nach den Darstellungen des Landschaftsplanvorentwurfs (Karte 5 Landschaftsbild und land-

schaftsbezogene Erholung) liegt der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans am nord-

westlichen Rande des Schönfließer Siedlungsraums, der eine hohe Qualität des Landschafts-

bildes aufweist. Die Allee ist entlang der B 96 als prägendes Landschaftselement verzeichnet. 

Nördlich der außerhalb des Änderungsbereichs befindlichen B 96 verläuft ein Radweg im 

übergeordneten Straßennetz. 

Landschaftsschutzgebiet Westbarnim (DE 3246-602) 

Der Änderungsbereich für die geplante Rettungswache liegt mit einer kleinen Teilfläche inner-

halb des umliegenden Landschaftsschutzgebiets „Westbarnim“ (DE 3246-602). Rechtliche 

Grundlage für den Schutz des Landschaftsschutzgebietes ist die Landschaftsschutzgebiets-

verordnung „Westbarnim“ vom 10. Juli 1998, zuletzt geändert durch Artikel 19 der Verordnung 

vom 29. Januar 2014. 

Der im Landschaftsschutzgebiet befindliche Teil des Änderungsbereichs umfasst den von der 

B 96 a abzweigenden Feldweg mit ca. 180 m² Grundfläche, der im Bebauungsplanverfahren 

als Öffentliche Staßenverkehrsfläche festgesetzt wird. Die geplante Rettungswache selbst 

liegt außerhalb des Schutzgebietes. 
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Der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes nach § 3 Nr. 1a der Schutzgebietsverord-

nung (Schutz des Bodens vor Überbauung und Verdichtung) wird aufgrund der starken Vor-

prägung, der geringen Flächeninanspruchnahme und derzeitigen Nutzung als Feldweg nur 

unerheblich berührt. Der Schutzweck nach § 3 Nr. 1a wird nicht beeinträchtigt. 

Somit wird davon ausgegangen werden, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Ausnahmegenehmigung nach § 4 Abs. 3 LSG-VO für die Anlage der Grundstückszufahrt über 

die festgesetzte Öffentliche Straßenverkehrsfläche im Umfang von 180 m² vorliegen. Nach 

Mitteilung des Fachdienstes Landwirtschaft und Naturschutz des LK Oberhavel vom 

05.01.2023 erfolgt die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung im Rahmen des Bauantrags-

verfahrens und kann nicht auf der Ebene der vorgelagerten Bauleitplanungen ergehen. Wei-

terhin wurde seitens des LK Oberhavel mitgeteilt, dass die Ausnahmevoraussetzungen ver-

mutlich nach Rechtskraft der Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplanes Nr, 

49 „Neubau Rettungswache Schönfließ“ vorliegen werden. 

 

1.4.7 Schutzgut Mensch 

Das Schutzgut Mensch wird im Rahmen der Umweltprüfung einerseits in Verbindung mit dem 

Schutzgut Landschaft und der Erholungseignung und Aufenthaltsqualität des Plangebietes 

betrachtet und andererseits in Verbindung mit gesundheitlichen Aspekten und hier vor allem 

Immissionen wie „Verlärmung“ von Siedlungsräumen und von erholungsrelevanten Grünflä-

chen. Hierbei ist auf der Ebene des Flächennutzungsplanes jedoch lediglich die Verträglichkeit 

der benachbarten Nutzungen sicherzustellen. 

Erholungssituation 

Der räumliche Geltungsbereich der Planänderung des rechtswirksamen Flächennutzungs-

plans wird gemäß Landschaftsplan Mühlenbecker Land (Vorentwurf zur Neuaufstellung 

vom 13.09.2016) als Bestandteil großflächiger standortangepasster Ackerflächen dargestellt 

(LP Karte 7 Erfordernisse und Maßnahmen). Der im nordwestlichen Plangebiet in die Bundes-

straße B 96a einmündende Feldweg ist als Reitweg dargestellt. Der Feldweg dient in erster 

Linie der Erschließung der angrenzenden Feldfluren und wird sporadisch zu Erholungszwe-

cken von einzelnen Spaziergängern, zum Hundeauslauf und als Reitweg genutzt. 

Bioklima 

Aufgrund der Lage am durchgrünten Ortsrand und des Fehlens von Bebauung wird der Gel-

tungsbereich zum bioklimatisch unbelasteten Landschaftsraum gezählt. Die Allee an der 

B 96a (außerhalb des Änderungsbereichs) wirkt kleinklimatisch ausgleichend und trägt im 

Sommer dazu bei, bioklimatische Belastungen für den Menschen zu vermindern. 

Immissionsschutz 

Der Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schall ist in den ver-

schiedenen Lärmschutzverordnungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz sowie der 

DIN 18005 zum Schallschutz im Städtebau geregelt. 

Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung befindet sich im unmittel-

baren südwestlichen Anschluss an die zweispurige Bundesstraße 96a (Bergfelder Chaussee). 

Sie ist Teil des überörtlichen, qualifizierten Straßenverkehrsnetzes. 
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Im Lärmaktionsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land wird der Bereich Schönfließ / B 96 als 

Schwerpunkt der Lärmbetroffenheit eingestuft. Es werden Maßnahmen zur Lärmminderung 

wie Tempo 30 tags und nachts diskutiert. Zu einer Umsetzung ist es bisher nicht gekommen. 

Das Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) als örtlich zuständige Immissionsschutzbe-

hörde und der Landesbetrieb Straßenwesen (LS) wurden an der Planung beteiligt und um 

Mitteilung zur Vereinbarkeit der Planung mit den Belangen des Immissionsschutzes gebeten. 

In der eingegangenen Stellungnahme vom 05.01.2023 stellte das Landesamt für Umwelt (LfU) 

als zuständige Immissionsschutzbehörde fest, dass keine gutachterliche Beurteilung und Be-

wertung der von der Rettungswache und dem Fahrbetrieb (teils mit Martinshorn) ausgehen-

den Geräuschemissionen erforderlich ist, wenn die mit dem Betrieb der Rettungswache ver-

bundenen Geräuschemissionen als sozialadäquat angesehen und hingenommen werden. 

Dies ist vorliegend der Fall. Im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau Rettungs-

wache Schönfließ“ werden Maßnahmen zur Lärmminderung benannt. 

 

1.4.8 Schutzgut Kultur- und andere Sachgüter 

Kulturgüter sind Gebäude, Gebäudeteile, gärtnerische, bauliche und sonstige Anlagen, die 

von geschichtlichem, wissenschaftlichem, künstlerischem, archäologischem, städtebaulichem 

Wert sind oder die Kulturlandschaft prägen. Unter Sachgütern im Sinne der Schutzgutbetrach-

tung sind natürliche oder vom Menschen geschaffene Güter zu verstehen. Dies können bau-

liche Anlagen, aber auch wirtschaftlich genutzte oder natürlich regenerierbare Ressourcen 

z.B. besonders ertragreiche Böden sein. 

 

Denkmalschutz 

Im Änderungsbereich und dessen im Hinblick auf den Umgebungsschutz zu beachtender Um-

gebung sind gemäß Stellungnahmen des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmal-

pflege und Archäologisches Landesmuseum vom 02.12.2022 keine Bodendenkmale be-

kannt. 

Im Änderungsbereich befinden zudem keine Baudenkmale. 

 

Flächen für die Landwirtschaft 

Im Geltungsbereich zur Flächennutzungsplanänderung befinden sich landwirtschaftliche 

Nutzflächen. Diese weisen mit Ackerzahlen von 30 – 50 eine mittlere Ertragsfähigkeit auf. 

 

1.4.9 Wechselwirkungen 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind neben den einzelnen Schutzgütern auch die Wechselwir-

kungen zwischen den einzelnen Schutzgütern zu berücksichtigen. Unter Wechselwirkungen 

werden die in der Umwelt ablaufenden Prozesse verstanden. Die Schutzgüter beeinflussen 

sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Zum Beispiel führt die Versiegelung von bisher 

unversiegeltem Boden auch zu einem Verlust der Fläche als Vegetationsstandort. Der Verlust 

von Vegetationsfläche vermindert die Verdunstung von Niederschlagswasser und bewirkt Le-

bensraumänderungen für die Tierwelt. Diese Wirkungsgefüge sind bei der Umweltprüfung und 
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der Beurteilung möglicher Eingriffsfolgen mit zu betrachten, um Summationswirkungen erken-

nen und bewerten zu können. Nachfolgende Tabelle gibt einen allgemeinen Überblick über 

diese Prozesse. Die im Einzelnen durch die Umsetzung der Flächennutzungsplanänderung 

hervorgerufenen Wechselwirkungen sind im nachfolgenden Kapitel zu den Prognosen des 

Umweltzustands bei Durchführung der Planung dargestellt. 

 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Schutzgut/Umweltbelang Wechselwirkung mit anderen Schutzgütern/Umweltbelangen 

Mensch - Wohnumfeld, 
Gesundheit, Wohlbefin-
den, Erholung, Nut-
zungsfunktion (z.B. 
Landwirtschaft) 

Abhängigkeit der Erholungsfunktion von attraktiver Landschaft, Störungs-
armut und Zugänglichkeit der Erholungsräume 

Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Überbauung 

Gesundheitliche Folgen bei Zunahme von Schadstoffbelastungen der 
Luft und Lärmbelastung; Bioklima 

Boden - Lebensraum-
funktion, Speicher- und 
Regelungsfunktion, na-
türliche Ertragsfunktion 

Boden als Lebensgrundlage und Lebensraum → Pflanzen und Bodenor-

ganismen → Menschen (landwirtschaftliche Produktion), Tiere; Boden in 
seiner Bedeutung für den Wasserhaushalt, Retentionsfunktion, Filter und 

Puffer → Schadstoffsenke und Transportmedium → Grundwasserneubil-

dung → Mensch 

Fläche – Freiflächenver-
brauch, Überprägung 
von Freiraum, Begren-
zung der Siedlungsent-
wicklung 

Freiraum als Lebensraum → Biotopfunktion, Produktionsfläche für die 

Land- und Forstwirtschaft → Sachgut, klimatischer Ausgleichsraum → 

Klima, landschaftsbezogener Erholungsraum → Mensch, Landschafts-

bild; Grundwasserneubildung → Wasser 

Freiraumverlust durch Überbauung und Überprägung/Nutzungsintensi-
vierung 

Wasser – Grundwasser 
(Vorkommen, Schutz-
funktion, Funktion im 
Landschaftswasserhaus-
halt) 

Wasser - Oberflächen-
gewässer 

Abhängigkeit der Grundwasserergiebigkeit und der Grundwasserschutz-
funktionen von den hydrogeologischen Verhältnissen und der Grundwas-

serneubildung → Boden (Art, Mächtigkeit, Speicher- und Regelungsfunk-
tion), Vegetation, Klima 
 

Wasserkörper und Gewässerrandstreifen → Lebensraum und Biotopver-
netzungsfunktion für Flora und Fauna, charakteristische Landschafts-
struktur mit Erholungsfunktion für den Menschen 

Klima – Regionalklima, 
Mikroklima, klimatische 
Ausgleichsräume 
 

Luft – lufthygienische 
Belastungsräume und 
Ausgleichsräume 

Abhängigkeit des Mikroklimas und der klimatischen Ausgleichsfunktion 
vom Regionalklima, Relief (Frischluft- und Kaltluftbahnen), Vegetation 
und Bebauung/Versiegelung 

Mikroklima: Kaltluftentstehung auf Grünland und Waldflächen → klimati-

sche Ausgleichsfunktion → Standortfaktor für Flora und Fauna 

Offenland und Wasserflächen → Durchlüftung der Siedlungsgebiete → 
Mensch: landwirtschaftliche Nutzung und Erholung 

Gehölzbestände → lufthygienische Ausgleichsfunktion (Schadstofffilter) 

→ Mensch: Erholung 

Gehölzbestände → lufthygienische Ausgleichsfunktion (Schadstofffilter) 

→ Mensch: landwirtschaftliche Nutzung 

Biotop- und Arten-
schutz – Biotopfunktion, 
Biodiversität, Habitate, 
Vernetzung, belebte 

Abhängigkeit der Vegetation von den abiotischen Standorteigenschaften 
und der menschlichen Nutzung; Vielfalt an Pflanzen und Biotopstrukturen 

→ Lebensraum für vielfältige Tierarten 
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Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Schutzgut/Umweltbelang Wechselwirkung mit anderen Schutzgütern/Umweltbelangen 

Bodenoberfläche, Klima-
funktion 

Gehölzbestände → windhemmend, klimatisch ausgleichend und lufthygi-

enisch filternd → angenehmes Mikroklima für Erholungssuchende und 
Tiere 

Gehölzbestände und Grünland → Verbesserung der Bodenqualität durch 

Vermeidung von Winderosion und Anreicherung von Humus → Verbes-
serung der Filter- und Pufferkapazität des Bodens und der Wirkung als 

Ausgleichskörper im Wasserhaushalt → Schutz des Grundwassers vor 
Schadstoffeinträgen 
Abhängigkeit der Tierwelt von der biotischen und abiotischen Lebens-
raumausstattung (Vegetation, Biotopstruktur, Biotopvernetzung, Lebens-
raumgröße, Boden, Wasserhaushalt, Klima) 
Verlust von Boden als Lebensraum und naturraumspezifische Biotopflä-
che 

Landschaftsbild – land-
schaftliche Ästhetik, Eig-
nung für die Erholungs-
nutzung 

Abhängigkeit des Landschaftsbildes und der Erholungseignung von den 
Landschaftsfaktoren Relief, Vegetation, Nutzung und Bebauung, techni-
sche bzw. anthropogene Überformung und Überprägung 

Gehölzbestände → Hervorhebung und Betonung charakteristischer 
Landschaftsstrukturen 

Kulturgüter und sons-
tige Sachgüter – Bau- 
und Bodendenkmale, 
forstwirtschaftliche und 
landwirtschaftliche Nutz-
flächen 

Substanzschädigung und Zerstörungsgefahr → Mensch; Archivfunktion 

→ Boden; Klimaeinflüsse / Luftqualität als Einflussfaktor; Erlebbarkeit →  
Landschaftsbild 

Forst- und Landwirtschaft als natürliche Lebensgrundlage → Mensch; 

Kalt- und Frischluftentstehung → Klima / Luft, Mensch 

 
 

1.5 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes 

1.5.1 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-
durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde sich der Änderungsbereich weiterhin im planungs-

rechtlichen Außenbereich befinden. Die Zulässigkeit von Vorhaben würde sich weiterhin nach 

den Bestimmungen des § 35 BauGB richten. 

Der Umweltzustand der Flächen für die Landwirtschaft bliebe bei fortgeführter Ackernutzung 

unverändert bestehen. Nachteilige Umweltauswirkungen wären nicht zu erwarten. 

 

1.5.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfüh-
rung der Planung 

Auswirkungen auf den Flächenverbrauch 

Mit der vorliegenden Planung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die be-

darfsgerechte Erweiterung und langfristige Sicherung eines bestehenden Standortes 

für die kommunale Daseinsvorsorge im westlichen Ortsrandbereich von Schönfließ ge-

schaffen. Der räumliche Geltungsbereich der Planänderung des rechtswirksamen 
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Flächennutzungsplans umfasst rund 0,25 ha. Die Flächen werden im derzeit als Flächen für 

die Landwirtschaft dargestellt. 

Zur planungsrechtlichen Legitimation und langfristigen Sicherung eines bedarfsgerecht konzi-

pierten Standortes für die Einrichtung einer Rettungswache erfolgt eine Darstellung als Ge-

meinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Rettungswache. Die Flächengröße beträgt rund 

0,25 ha.   

Die mit Umsetzung der Planung verbundene Überbauung und Neuversiegelung wird auf 

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau Rettungswach 

Schönfließ“) geeignete Maßnahmen minimiert und kompensiert (vgl. Schutzgut Fläche und 

Boden). 

 
Schutzgut Fläche und Boden 

Mit Umsetzung der Planung kommt es zu einem dauerhaften Verlust von Bodenfunktionen, 

verursacht durch die Errichtung der Rettungswache, Zufahrt und Stellplatzanlagen. Im Zuge 

der Eingriffsermittlung wird das im Bebauungsplan festgesetzte Maß der baulichen Nutzung 

mit einer GRZ von 0,8 zu Grunde gelegt.  

Die zur Erschließung des künftigen Gemeinbedarfsstandortes notwendigen Erschließungsflä-

chen werden entsprechend ihres künftigen Ausbauzustandes und dem damit verbundenen 

Eingriff in das schutzgut Boden bilanziert. 

Eine konkrete Bilanzierung der Versiegelung wird auf der Ebene des Flächennutzungsplans 

nicht vorgenommen. Im Rahmen des Umweltberichts zum Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau 

Rettungswache Schönfließ“ wurde für die Gemeinbedarfsfläche und die erschließende Öffent-

liche Straßenverkehrsfläche unter Berücksichtigung der Bestandsversiegelung eine Neuver-

siegelung von insgesamt rund 0,18 ha ermittelt. 

Gemäß den Hinweisen zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE) des (vormaligen) Ministeri-

ums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) vom April 2009 sind 

Bodenversiegelungen vorrangig durch Entsiegelungsmaßnahmen im Flächenverhältnis 1 : 1 

auszugleichen. Als Alternative zur Entsiegelung kommen insbesondere die Umwandlung von 

Acker in Extensivgrünland sowie flächige Gehölzpflanzungen im Flächenverhältnis 1 : 2 in Be-

tracht. 

Gemäß den Ausführungen im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau Rettungs-

wache Schönfließ“ werden zum Ausgleich für die Eingriffe in das Schutzgut Boden neben Mi-

nimierungen durch die Festsetzung eines wasser- und luftdurchlässigen Aufbaus von Stell-

platzflächen weitere Maßnahmen wie Gehölzpflanzungen und die Umwandlung von Intensiv- 

in Extensivgrünland außerhalb des Plangebietes vorgesehen. Entsprechende Regelungen 

werden im Bebauungsplanverfahren getroffen und sind bereits durch einen Maßnahmenver-

trag zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Flächenagentur Brandenburg gesichert. 

Mit Umsetzung der Maßnahmen kann die planungsbedingte Versiegelung und die damit ver-

bundene Beeinträchtigung des Bodens durch entsprechende Minimierungs- und Ausgleichs-

maßnahmen kompensiert werden. Die Versiegelungen sind auf das unbedingt notwendige 

Maß zu begrenzen. 
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Schutzgut Wasser 

Mit der Neuversiegelung von Flächen kommt es zu Veränderungen im Wasserhaushalt des 

Plangebietes durch den Verlust bzw. die Einschränkung von versickerungsfähigen Flächen 

mit einer potenziellen Änderung der Grundwasserneubildung. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 39 „Neubau Rettungswache Schönfließ“ 

und der nachgelagerten Ausführungsplanung wird ein Nachweis zur Niederschlagswasser-

versickerung erbracht. Ziel ist es, das anfallende Niederschlagswasser vollständig im Plange-

biet zu versickern, um Kanalisation und Oberflächengewässer zu entlasten. 

Für den Änderungsbereich ist mit Umsetzung des Regenwasserversickerungskonzepts mit 

einem annähernd naturnahen Wasserhaushalt zu rechnen. Aufgrund der Regenwasserversi-

ckerung bzw. Verdunstung an Ort und Stelle sowie zu erhaltender und neu anzupflanzender 

Vegetation wird sich der lokale Wasserhaushalt gegenüber der Ist-Situation nicht wesentlich 

verändern. 

 
Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Mit Umsetzung der Planung sind kleinklimatische Veränderungen aufgrund der zusätzlichen 

Versiegelung, verbunden mit einem Verlust von Vegetationsflächen zu erwarten. Allerdings 

werden sich die lokalen und überörtlichen Klimaverhältnisse nicht wesentlich verändern, da. 

die im Landschaftsplanvorentwurf dargestellten Leitbahnen für den Luftaustausch durch die 

Errichtung eines einzelnen Gebäudes nicht verstellt oder erheblich beeinträchtigt werden. 

Die Errichtung baulicher Anlagen, die Versiegelung bislang unversiegelter Freiflächen sowie 

die Verringerung der Vegetationsbestände (Gehölze, Bäume, Ruderalfluren) werden das Ri-

siko bioklimatischer Belastungen in einem gewissen Umfang erhöhen. Insbesondere im Som-

mer wird mit Aufheizungseffekten im Bereich der Bebauung und der versiegelten Freiflächen 

zu rechnen sein. 

Anderseits ist zu erwarten, dass der generelle Kaltluftvolumenstrom im Gebiet bestehen bleibt 

und in Verbindung mit den vorhandenen und vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen kleinkli-

matisch ausgleichend wirken wird. Zu diesem Zweck werden im Plangebiet flächige Gehölz-

pflanzungen und Bäume integriert. Durch die Durchlüftung, die Begrünungsmaßnahmen und 

den damit verbundenen Wirkungen von Schattenwurf und Verdunstung wird das Risiko für 

bioklimatischer Belastungen vermindert.  

Die verkehrsbedingten Emissionen werden aufgrund des Zu- und Abfahrtsverkehrs voraus-

sichtlich geringfügig zunehmen. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Werte für die relevanten 

Luftschadstoffe Stickstoffdioxid/Stickoxid (NO2/NOx), Ozon (O3) und Feinstaub (PM10) die 

Jahresgrenzwerte zum Gesundheitsschutz (gemäß EU-Richtlinie 1999/30/EG bzw. 

2008/50/EG) sowie die Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit (ge-

mäß Anlage 11 der 39. Bundesimmissionsschutz-Verordnung) nicht überschritten werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen für die Gesundheit der Menschen sind voraussichtlich nicht zu 

erwarten. 

Der Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels wie steigende Tem-

peraturen, häufigere Wetterextreme mit Starkregen und Hitzeperioden sowie Überlastungen 

von Gewässern und Kanalisation wird mit den genannten Maßnahmen soweit wie möglich 

gegengesteuert. 
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Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Flora/Vegetation/Biotope/Bäume 

Mit Umsetzung der Planung gehen vorhandene, von allgemeiner Bedeutung eingestufte Ve-

getationsstrukturen im Änderungsbereich verloren. 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen des Gemeinbedarfsstandortes werden mit der Neu-

anlage gärtnerischer Vegetation begrünt, indem Rasenflächen angelegt sowie Bäume, He-

cken und Sträucher angepflanzt werden. Die Maßnahmen tragen dazu bei, die mit der Planung 

verbundenen Vegetationsverluste zu verringern und zu kompensieren. 

Für den Verlust eines Baumes im Änderungsbereich greift nach Inkrafttreten des Bebauungs-

plans Nr. 49 die Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land. Vor Inkrafttreten 

liegt die Zuständigkeit bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oberhavel. 

 

Im Bereich der oberirdischen Stellplatzanlage ist nach Vorgaben des Bebauungsplans je 5 

Stellplätze mindestens ein gebietstypischer und standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. 

Unabhängig von den Festsetzungen im Bebauungsplan und ihrer Umsetzung im Genehmi-

gungsverfahren besteht das Erfordernis, für die Fällung geschützter Bäume eine Fällgeneh-

migung zu beantragen bzw. zu erteilen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die anlage- und baubedingten Verluste von Bioto-

pen und eines Baumes durch Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Vorhabengebiet 

minimiert und zum Teil kompensiert werden können. Die weiterführend erforderliche Kompen-

sation für Vegetationsverluste wird auf einer externen Ausgleichsfläche durch Umwandlung 

von Intensiv- in Extensivgrünland erfüllt. Zu Sicherung der Maßnahme wurde ein Maßnah-

menvertrag zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Flächenagentur Brandenburg abge-

schlossen. 

Im Rahmen der späteren Nutzung ist nicht mit erheblichen nachteiligen betriebsbedingten 

Auswirkungen auf die dann neu angelegten Freiflächen und den Baum- und Gehölzbestand 

zu rechnen. Im Rahmen von Unterhaltung und Pflege werden ggf. auftretende nutzungsbe-

dingte Schädigungen an der Vegetation durch gärtnerische Maßnahmen behoben bzw. durch 

neue Anpflanzungen ersetzt. 

 
Besonderer Artenschutz 

Die Bedeutung der Flächen im Änderungsbereich für gegebenenfalls vorkommende und be-

sonders geschützte Tierarten wurde im Rahmen der planerischen Vorsorge mittels faunisti-

scher Untersuchungen von einer anerkannten Artenschutzsachverständigen (Sachverstän-

digen-Büro „alnus, Berlin) überprüft. Im Ergebnis der faunistischen Untersuchungen konnten 

im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans artenschutzrechtlich relevante Vor-

kommen von Brutvögeln nachgewiesen werden. Die faunistischen Erfassungsergebnisse 

sind dem Kapitel zur Beschreibung und Bewertung des Umweltzustands zu entnehmen. 

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gelten nicht unmittelbar für die Bauleitplanung 

(d.h. sie gehören nicht zum Prüfprogramm des Abwägungsgebots nach § 1 Abs. 7 BauGB), 

sondern erst für die (nachgelagert zum Bauleitplan) anschließende Umsetzung des konkreten 

Vorhabens. Sofern sich im Rahmen der nachgelagerten Ausführungsplanung ergibt, dass die 

Beseitigung (Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung) von Fortpflanzungs- und 
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Ruhestätten von Vertretern der im Änderungsbereich nachgewiesenen und gesetzlich ge-

schützten Artengruppen zur Realisierung der Baumaßnahmen unabdingbar ist, sind geeignete 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation abzuleiten und mit der unteren 

Naturschutzbehörde des Landkreises Oberhavel abzustimmen. Gegebenenfalls ergeben sich 

Restriktionen für die Baumaßnahmen (Bauzeitenregelung) oder es besteht die Erforderlichkeit 

zur Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen bzw. die Notwendigkeit für die Ertei-

lung von Ausnahmegenehmigungen von den Verboten des besonderen Artenschutzes (§ 44 

BNatSchG). 

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau Rettungswache Schönfließ“ wurde auf 

Grundlage der faunistischen Erfassung eine artenschutzfachliche Bewertung hinsichtlich des 

besonderen Artenschutzes nach § 44 BNatSchG durchgeführt. Demnach liegen keine Hin-

weise darauf vor, dass der Planänderung des Flächennutzungsplans Schönfließ Konflikte mit 

artenschutzrechtlichen Belangen entgegenstehen, die nicht auf Ebene der nachgelagerten 

Ausführungsplanung gelöst werden können. Durch geeignete Artenschutzmaßnahmen, die im 

Umweltbericht zum Bebauungsplan dargelegt werden, werden Verbotsverletzungen des § 44 

BNatSchG vermieden. 

 

Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Durch die Errichtung der Rettungswache wird das zuletzt brachgefallene Grundstück am 

nordwestlichen Ortsrand von Schönfließ nutzbar gemacht. Die Errichtung eines zweige-

schossigen Baukörpers sowie der erforderlichen Erschließungsflächen und Nebenanlagen 

werden dazu führen, dass der Bereich erkennbar Bestandteil des besiedelten Bereichs von 

Schönfließ wird. Durch die vorgesehenen grundstücksumlaufenden Begrünungsmaßnah-

men mit einer freiwachsenden Feldhecke aus Bäumen und Sträuchern wird die Neubebau-

ung eingegrünt und in die umgebende Landschaft eingebunden. Zudem werden die Pkw-

Stellplätze gegliedert, indem je fünf Stellplätze ein Laubbaum angepflanzt wird. Die sonsti-

gen nicht überbaubaren Flächen werden mit Rasen/Grasfluren begrünt. Die im Landschafts-

plan festgestellte hohe Qualität des Landschaftsbildes wird sich durch die Flächennutzungs-

planänderung nicht wesentlich ändern. 

 
Landschaftsschutzgebiet Westbarnim (DE 3246-602) 

Der Bereich der Flächennutzungsplanänderung grenzt unmittelbar an das Landschafts-

schutzgebiet „Westbarnim“ (DE 3246-602), wobei die Gemeinbedarfsfläche mit der Zweck-

bestimmung Rettungswache nahezu vollständig außerhalb des Schutzgebietes liegt. Ledig-

lich eine kleinere Teilfläche von ca. 180 m², die im Bebauungsplan Nr. 49 weiterführend als 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt wird, befindet sich innerhalb des Landschafts-

schutzgebiets. 

Die Festsetzung einer 180 m² großen Verkehrsfläche im Landschaftsschutzgebiet dient der 

Herstellung der Zufahrt zur Rettungswache und der Einmündung in die B 96a. Der hier be-

reits vorhandene Wirtschaftsweg ist weiterhin verdichtet, mit Schotter teilversiegelt und weist 

keine natürlichen Bodenverhältnisse mehr auf. Der Schutzzweck des Landschaftsschutzge-

bietes nach § 3 Nr. 1a der Schutzgebietsverordnung (Schutz des Bodens vor Überbauung 

und Verdichtung) wird aufgrund der starken Vorprägung, der geringen 
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Flächeninanspruchnahme und derzeitigen Nutzung als Feldweg nur unerheblich berührt. 

Der Schutzweck nach § 3 Nr. 1a wird nicht beeinträchtigt. 

Der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets nach § 3 Nr. 2c (Schutz der historisch ge-

prägten Siedlungsstrukturen durch Vermeidung der Landschaftszersiedlung und Land-

schaftszerschneidung) wird durch die Lage der geplanten Rettungswache außerhalb des 

Landschaftsschutzgebiets gewahrt. Beeinträchtigungen des Schutzzwecks nach § 3 Nr. 2c 

werden vermieden. 

Die besondere Bedeutung der Landschaft für die naturnahe Erholung nach § 3 Nr. 3 der 

Schutzgebietsverordnung wird durch die Errichtung der Rettungswache nicht nachteilig be-

einträchtigt, da die umgebende Landschaft wie bisher uneingeschränkt für Erholungszwecke 

genutzt werden kann. 

Somit wird davon ausgegangen werden, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Ausnahmegenehmigung nach § 4 Abs. 3 LSG-VO für die Anlage der Grundstückszufahrt 

über die festzusetzende Öffentliche Straßenverkehrsfläche im Umfang von 180 m² vorliegen. 

Nach Mitteilung des Fachdienstes Landwirtschaft und Naturschutz des LK Oberhavel vom 

05.01.2023 erfolgt die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung im Rahmen des Bauantrags-

verfahrens und kann nicht auf der Ebene der Bauleitplanung ergehen. Weiterhin wurde mit-

geteilt, dass die Ausnahmevoraussetzungen vermutlich nach Rechtskraft des Bebauungs-

planes vorliegen werden. 

 

Schutzgut Mensch 

Erholungssituation 

Der derzeitig als Fläche für die Landwirtschaft dargestellte Änderungsbereich wird bzw. wurde 

überwiegend als Ackerland genutzt und hat insofern eine allgeneine Bedeutung als Flächen-

kulisse für die aktive Naherholung. Die bestehende Freiraum- und Erholungsnutzungen im 

Umfeld der Flächennutzungsplanänderung bleiben mit Umsetzung der Planung einer Ret-

tungswache erhalten. Die umliegenden Wege und Radwege können wie bisher für Spazier-

gänge, Reiten, Fahrradfahren und Hundeauslauf genutzt werden. Die Erholungsfunktion des 

Landschaftschutzgebiets „Westbarnim“ wird nicht beeinträchtigt. Die Zugänglichkeit zu den 

Feldfluren über den bestehenden Feldweg, der im weiterführenden Bebauungsplan auf einem 

kurzen Abschnitt als Öffentliche Straßenverkehrsfläche (Zufahrt Rettungswache) festgesetzt 

wird, bleibt unverändert erhalten. 

Immissionsschutz 

Das Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) als örtlich zuständige Immissionsschutzbe-

hörde und der Landesbetrieb Straßenwesen (LS) wurden an der Planung beteiligt und um 

Mitteilung zur Vereinbarkeit der Planung mit den Belangen des Immissionsschutzes gebe-

ten. 

In der Stellungnahme vom 05.01.2023 stellte das Landesamt für Umwelt (LfU) als zuständige 

Immissionsschutzbehörde fest, dass keine gutachterliche Beurteilung und Bewertung der 

von der Rettungswache und dem Fahrbetrieb (teils mit Martinshorn) ausgehenden Ge-

räuschemissionen erforderlich sind, wenn die mit dem Betrieb der Rettungswache verbun-

denen Geräuschemissionen als sozialadäquat angesehen und hingenommen werden. Dies 

ist vorliegend der Fall. Im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 49 “Neubau 
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Rettungswache Schönfließ“ werden Maßnahmen zur Lärmminderung benannt. Zu diesem 

Zweck werden die Sirenen der Einsatzfahrzeuge erst im öffentlichen Straßenraum einge-

schaltet. Die Anordnung der Zufahrt zur Straße erfolgt auf der Nordseite der Rettungswache, 

wodurch sie sich abgewandt und in größtmöglicher Entfernung zur Wohnbebauung befindet. 

Zudem wirkt der Gebäudekörper der Rettungswache selbst lärmmindernd, indem er die süd-

lich gelegenen Siedlungsbereiche in einem gewissen Umfang abschirmt. Von daher wird 

davon ausgegangen, dass die Flächennutzungsplanänderung und Planung der Rettungs-

wache mit den Schutzbedürfnissen der in einiger Entfernung umliegenden Bestandsbebau-

ung vereinbar sind. 

 

Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Denkmalschutz 

Von der Planung sind keine Bau- und Bodendenkmale oder Gartendenkmale betroffen. 

Flächen für die Landwirtschaft 

Zur Verwirklichung der Planungsziele der Flächennutzungsplanänderung des rechtswirksa-

men Flächennutzungsplans erfolgt eine Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen. Unter Berücksichtigung der Lage des Änderungsbereiches im Anschluss an den baulich 

geprägten Teil der Ortslage Schönfließ und den im verbindlichen Bauleitplan als Kompensa-

tion beabsichtigten Eingrünungs- und Extensivierungsmaßnahmen werden die Belange des 

Erhalts landwirtschaftlicher Nutzflächen gegenüber der bedarfsgerechten Erweiterungs- und 

Entwicklungsabsicht des Standortes der kommunalen Daseinsvorsorge von Seiten der Ge-

meinde Mühlenbecker Land zurückgestellt. 

 

Wechselwirkungen 

Die vorgenommene Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen schließt Wech-

selwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern grundsätzlich mit ein. Zu Wechselwirkun-

gen zählen Verstärkungen oder Abschwächungen von Einzelwirkungen, Wirkungsketten, ver-

netzte Wirkungsbeziehungen, Belastungsverlagerungen oder Mehrfachbelastungen. Im Allge-

meinen steht jede Flächeninanspruchnahme, die unmittelbare Auswirkungen auf das Schutz-

gut Boden hat, in enger Wechselbeziehung mit anderen Schutzgütern (Grundwasser, Klima, 

Flora und Fauna, Landschaftsbild). Enge Vernetzungen bestehen auch zwischen Flora und 

Fauna, da mit Beeinträchtigungen der Vegetation stets auch Wirkungen auf die Fauna ver-

bunden sind oder umgekehrt. Mehr oder weniger stehen alle Schutzgüter in engen Wechsel-

beziehungen zueinander. 

Die im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung und der parallelen Bebauungsplanaufstel-

lung geplante Überbauung von derzeit unversiegelten landwirtschaftlichen Flächen führt 

zwangsläufig zu einem Verlust der Funktionen dieser Böden. Dies zieht ohne Versickerung 

eine Verringerung der Grundwasserneubildung ebenso nach sich wie eine durch die Versie-

gelung bedingte stärkere Aufheizung der Flächen und damit mögliche kleinklimatische Verän-

derungen. Durch die Versickerung von Niederschlagswasser kann diese potenzielle Beein-

trächtigung vermindert werden. Mit der Versiegelung der Böden geht ein Verlust von Pflanz-

flächen und Lebensräumen der Vogelwelt einher, dem durch kompensatorische Begrünungs-

maßnahmen mit Bäumen, Sträuchern und sonstigen Begrünungen innerhalb des 
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Flächennutzungsplanänderungsbereichs gegengesteuert wird. Zudem werden außerhalb des 

Änderungsbereichs Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt, die die beschriebenen nachteiligen 

Wirkungen mindern bzw. kompensieren (Extensivierung von landwirtschaftlichem Intensiv-

grünland auf eigens bereitgestellten Flächen). Zusätzliche sich negativ verstärkende Wech-

selwirkungen sind im Plangebiet nicht erkennbar. 

Im planerischen Umfeld sind weitere erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgü-

tern kaum zu erwarten, da diese Flächen nicht baulich beansprucht werden. Zudem handelt 

es sich in der Umgebung um intensive landwirtschaftliche Nutzflächen und zum Teil um anth-

ropogen geprägte Flächen mit mittlerer Empfindlichkeit. Die Umweltfolgen möglicher Wech-

selwirkungen mit dem planerischen Umfeld sind daher insgesamt als geringfügig zu beurtei-

len. In der näheren Umgebung der Flächennutzungsplanänderung sind derzeitig keine weite-

ren Bauvorhaben bekannt. Insofern können Kumulationswirkungen mit der Errichtung der Ret-

tungswache ausgeschlossen werden, 

 

1.6 Auswirkungen infolge Art und Menge der erzeugten Ab-
fälle und ihrer Beseitigung 

Unter Beachtung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012, nach dem Ab-

fälle, die nicht vermieden werden können, getrennt zu halten und zu entsorgen sind, ergeben 

sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine negativen Auswirkungen infolge der Art und 

Menge der erzeugten Abfälle. 

Die bei Baumaßnahmen anfallenden Abfälle sind gemäß den Vorschriften des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes (KrWG), der auf dieser Grundlage erlassenen Verordnungen und der Ab-

fallentsorgungssatzung des Landkreises Oberhavel vorrangig zu verwerten bzw. zu beseiti-

gen. Fallen Abfälle an, die gemäß § 48 KrWG i. V. m. der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) 

als gefährlich einzustufen sind, sind diese der Sonderabfallentsorgungsgesellschaft Branden-

burg/Berlin mbH, Großbeerenstraße 231 in 14480 Potsdam anzudienen. Anfallender Bo-

denaushub ist entsprechend LAGA–TR zu analysieren und entsprechend Schadstoffgehalt 

ggf. zu entsorgen. 

Bei einem Bauvorhaben, das eine Verwertung von mineralischen Abfällen (z.B. Recyclingma-

terial) vorsieht, ist zu Beginn der Maßnahme durch den Vorhabenträger grundsätzlich zu prü-

fen, welche Genehmigungen und Erlaubnisse eingeholt werden müssen. 

Auswirkungen infolge der Art und der Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und 

Verwertung sind nicht zu erwarten. 

Die im Rahmen der Gemeinbedarfsnutzungen anfallenden Abfälle werden durch die entspre-

chenden Entsorgungsträger beseitigt und verwertet. 
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1.7 Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

Im Änderungsbereich ist im Rahmen der geplanten Nutzung des Gemeinbedarfsstandortes 

für eine Rettungswache mit den allgemeinen Risiken für die menschliche Gesundheit durch 

Unfälle zu rechnen. Durch eine risikoarme städtebauliche und architektonische Planung wer-

den die Risiken für die menschliche Gesundheit durch Unfälle so gering wie möglich gehalten. 

Im Falle von Brandkatastrophen und anderen Katastrophen greifen die Einsatz- und Notfall-

pläne von Feuerwehr, Polizei, Krankenhäusern und sonstiger Rettungskräfte. 

Im Zuge der nachgelagerten Bauausführung kann es zu Gefährdungen des Bodens und des 

Grundwassers durch Schadstoffeinträge durch Leckagen von Baumaschinen, durch Unfälle 

oder durch unsachgemäße Handhabung kommen. Diese potenziellen Ereignisse werden nur 

in seltenen Ausnahmefällen eintreten, sodass das Schadensrisiko für die Umwelt und die 

menschliche Gesundheit gering bleibt. Etwaige Schadensursachen und Verunreinigungen von 

Boden und Grundwasser werden den Vorschriften entsprechend beseitigt. 

Kulturgüter oder sonstige bedeutsame Sachgüter kommen im Plangebiet nicht vor. 

 

1.8 Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und 
eingesetzten Stoffe 

Beim Betrieb der Rettungswache ist im Rahmen der nachgelagerten Ausführungsplanung von 

der Verwendung emissionsarmer Heizsysteme und von der Verwendung von Schadstoff- bzw. 

Geruchsfiltern nach dem neuesten Stand der Technik auszugehen. Die Emissionen der 

Heizsysteme werden so gering wie möglich gehalten. 

 

1.9 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt (Eingriffe in Natur und Landschaft) sind gemäß 

§ 1a BauGB in Verbindung mit § 18 BNatSchG zu vermeiden oder auszugleichen. Nach § 13 

BNatSchG hat ein Verursacher erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vor-

rangig zu vermeiden. Über Vermeidung, Ausgleich und Ersatz ist gemäß § 18 Abs. 1 

BNatSchG nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. Die Belange des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege einschließlich der Eingriffsregelung stellen danach 

gemäß § 1a Abs. 3 BauGB eine Anforderung an die Abwägung dar. Die Bestimmungen des 

besonderen Artenschutzes sind der Abwägung nicht zugänglich. 

Gemäß den Vorschriften zur Durchführung einer Umweltprüfung ergeben sich Beschränkun-

gen im Hinblick auf die Ermittlungspflichten dahingehend, dass nur Umweltauswirkungen zu 

prüfen sind, die die genannten Schutzgüter voraussichtlich erheblich beeinträchtigen.  

Auf Ebene des Flächennutzungsplans erfolgt eine überschlägige Einschätzung, ob mögliche 

Eingriffe erheblich sind und im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans “Neubau Ret-

tungswache Schönfließ“ auszugleichen sind. Aus den Darstellungen des 
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Flächennutzungsplans kann noch keine konkrete Eingriffsermittlung durchgeführt werden. 

Diese erfolgt im Rahmen der Eingriffsermittlung zum Bebauungsplan. Gemäß den Hinweisen 

zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE) des (vormaligen) Ministeriums für Ländliche Entwick-

lung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) vom April 2009 sind Bodenversiegelungen vor-

rangig durch Entsiegelungsmaßnahmen im Flächenverhältnis 1 : 1 auszugleichen. Als Alter-

native zur Entsiegelung kommen insbesondere die Umwandlung von Acker in Extensivgrün-

land oder flächige Gehölzpflanzungen im Flächenverhältnis 1 : 2 in Betracht. Der Ausgleich 

für die Bodenversiegelung kann im konkreten Einzelfall im Sinne eines multifunktionalen Aus-

gleichs auch dem Ausgleich von Eingriffen in die weiteren Schutzgüter des Naturhaushaltes 

und des Landschaftsbildes dienen. 

Durch die vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplans sind zunächst erheblichen Be-

einträchtigungen der Schutzgüter des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes erkennbar. 

Daher werden Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich benannt, die 

im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplans flächengenau spezifiziert und bilanziert 

werden. Im Einzelnen sind Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung von Beeinträchti-

gungen durch Minimierung der Neuversiegelung, Versickerung des anfallenden Regenwas-

sers, Erhalt von Grünstrukturen, Begrenzung des Landverbrauchs und die Festsetzung von 

Höhenbegrenzungen für bauliche Anlagen geplant.  

Zum Ausgleich der Beeinträchtigungen werden im Geltungsbereich der geplanten Gemeinbe-

darfsfläche gemäß der im Bebauungsplan festgesetzten GRZ von 0,80 20% der nicht über-

baubaren Flächen begrünt. Dies erfolgt mit einer grundstücksumlaufenden Heckenpflanzung 

mit Bäumen und Sträuchern, der Anpflanzung von je einem Baum auf jeweils fünf Stellplätzen 

sowie durch weitere Begrünungen mit Grasfluren bzw. Rasen. 

Da diese Maßnahmen innerhalb der Flächennutzungsplanänderung noch nicht für eine Kom-

pensation ausreichen, wird auf einer externen Ausgleichsfläche auf einer Gesamtflächen von 

0,57 ha Intensiv- in Extensivgrünland umgewandelt. Dieser Ausgleich erfolgt im Rahmen einer 

Flächenpoolkompensation der Flächenagentur Brandenburg und ist durch eine vertragliche 

Vereinbarung des Vorhabenträgers mit der Flächenagentur gesichert. 

Verbotsverletzungen des § 44 BNatSchG (Tötung, Störung, Beeinträchtigung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) werden vermieden, indem Fäll- und Rodungsarbeiten außerhalb der 

Brutzeiten der Vögel durchgeführt werden (01.Oktober bis 28. Februar) und im hinreichenden 

Umfang durch Gehölzanpflanzungen und Begrünungen für Ausgleich gesorgt. Ggf. werden im 

Rahmen der nachgeordneten Planung und der Realisierung des Bauvorhabens weitere Ver-

meidungsmaßnahmen zum Schutz der Vogelwelt durch die Untere Naturschutzbehörde des 

Landkreises Oberhavel angeordnet. 

 

1.10 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Planänderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes Schönfließ dient der Anpas-

sung des vorbereitenden Bauleitplans an den aktuellen Stand der gemeindlichen Entwick-

lungsabsichten zur Errichtung einer Rettungswache. 

Von Seiten des Landkreises Oberhavel erfolgte im Vorfeld eine Alternativenprüfung und 

Standortabwägung an insgesamt vier verschiedenen Standorten. 
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Ausschlaggebend für die Entwicklung am ausgewählten Standort Bergfelder Chaussee war 

insbesondere die Anforderung des Fachdienstes Bevölkerungsschutz und Allgemeines Ord-

nungsrecht an den Standort der neuen Rettungswache. Daher waren in der Standortabwä-

gung insbesondere die fachlichen Anforderungen an das Grundstück, auf dem die Rettungs-

wache errichtet werden kann, zu berücksichtigen. 

Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 06.09.2021 wurden die Voraussetzungen für den 

Erwerb einer ca. 2.100 m² großen Teilfläche des (bisherigen) Flurstücks 213 der Flur 3 in der 

Gemarkung Schönfließ und die Erarbeitung eines Bebauungsplanes zur Errichtung der ge-

planten Rettungswache geschaffen. 

 

1.11 Zusätzliche Angaben 

1.11.1 Verwendete Unterlagen, technische Verfahren, weiterer Untersu-
chungsbedarf 

Die Umweltprüfung zur Planänderung des Flächennutzungsplans Schönfließ umfasst die fol-

genden Bearbeitungsschritte: 

• Zusammenstellung fachgesetzlicher Vorgaben und fachlicher Standards 

• Auswertung der sonstigen Vorgaben zum Änderungsbereich, insbesondere des Land-

schaftsplanes 

• Übernahme der Ergebnisse der Biotopkartierung und Beurteilung des Vorkommens 

besonders schützenswerter Arten bzw. Artengruppen nach Lebensraumeinschätzung 

aus dem Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau Rettungswache Schön-

fließ“. 

• Bewertung der Bestandssituation, Ermittlung der Auswirkungen bei Planrealisierung 

sowie Beurteilung der Erheblichkeit der Auswirkungen 

• Die Eingriffsermittlung und -bewertung sowie die Ermittlung der erforderlichen Kom-

pensationsmaßnahmen erfolgen im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans 

„Neubau Rettungswache Schönfließ“. 

 

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen ergaben sich nicht. Weiterer Untersu-

chungsbedarf zur Umweltsituation in Bezug auf die Darstellungen des Flächennutzungsplans 

besteht nicht. 

 

1.11.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswir-
kungen (Umweltmonitoring) 

Erhebliche Umweltauswirkungen, die einer Umweltüberwachung nach § 4c BauGB bedürfen, 

sind mit Umsetzung der Planung nicht zu erwarten. 

Die mit der Umsetzung der Planungen verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft können 

im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau Rettungswa-

che Schönfließ“) durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden. Erhebliche 
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Umweltauswirkungen wegen fehlenden Vollzugs können im Rahmen der verbindlichen Bau-

leitplanung durch vertragliche Regelungen und die Überwachung der Vereinbarungen durch 

die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Oberhavel ausgeschlossen werden. 

 

1.12 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Planänderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes Schönfließ dient der Anpas-

sung des vorbereitenden Bauleitplans an den aktuellen Stand der gemeindlichen Entwick-

lungsabsichten. Grundlage für die Planänderung bildet der Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau 

Rettungswache Schönfließ“. Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die bedarfsgerechte Errichtung und langfristige Sicherung eines Standortes für 

die kommunale Daseinsvorsorge geschaffen werden (Flächen für den Gemeinbedarf, Ret-

tungswache). 

Die gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB erforderliche Entwicklung des Bebauungsplanes „Neu-

bau Rettungswache Schönfließ“ aus den Darstellungen des rechtswirksamen Flächennut-

zungsplans ist derzeit nicht möglich. Mit Aufstellung des Bebauungsplanes soll der Flächen-

nutzungsplan daher im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB geändert werden. 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurde die derzeitige Umweltsituation im Änderungsbereich 

ermittelt und bewertet. Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes, die die Ausweisung 

einer Fläche für den Gemeinbedarf auf Landwirtschaftsflächen vorsieht, ergeben sich mit Um-

setzung der Planung und Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen keine wesentlichen Beein-

trächtigungen. 

Zum Schutzgut Mensch und seine Gesundheit wurden die Auswirkungen im Hinblick auf 

Lärm und Luft (Bioklima) sowie Erholungsnutzungen geprüft.  Zur Vermeidung und Minderung 

der Geräuschauswirkungen werden Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen. Zu diesem Zweck 

werden die Sirenen der Einsatzfahrzeuge erst im öffentlichen Straßenraum eingeschaltet. Die 

Anordnung der Zufahrt zur Straße erfolgt auf der Nordseite der Rettungswache, wodurch sie 

sich abgewandt und in größtmöglicher Entfernung zur Wohnbebauung befindet. Zudem wirkt 

der Gebäudekörper der Rettungswache selbst lärmmindernd, indem er die südlich gelegenen 

Siedlungsbereiche in einem gewissen Umfang abschirmt. Die mit dem Betrieb der Rettungs-

wache verbundenen Geräuschemissionen werden unter Berücksichtigung der Maßnahmen 

und der Schutzbedürftigkeit der umliegenden Nutzungen als sozialadäquat angesehen. Die 

Erholungsfunktionen bleiben am Ortsrand von Schönfließ und den Feldfluren erhalten bzw. 

werden nicht erheblich beeinträchtigt. Durch grünordnerische Festsetzungen im Bebauungs-

plan wie der Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Begrünungen wird dafür 

gesorgt, dass durch Schattenwurf, Verdunstung und Reinigungswirkung der Vegetation nach-

teilige örtliche bioklimatische Auswirkungen vermieden bzw. ausgeglichen werden. 

Für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind im Rahmen des verbind-

lichen Bauleitplans (Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau Rettungswache Schönfließ“) zur Vermei-

dung und Kompensation von Beeinträchtigungen schutzgutspezifische Vermeidungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Dies sind die Neuanpflanzung Bäumen und Sträuchern 

sowie die sonstige Begrünung der nicht überbaubaren Flächen. Zudem werden auf einer ver-

traglich gebundenen Ausgleichsfläche außerhalb des Änderungsbereichs Ausgleichsmaß-

nahmen in Form von Grünlandextensivierung durchgeführt.  
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Die Bedeutung der Flächen im Änderungsbereich für gegebenenfalls vorkommende und be-

sonders geschützte Tierarten wurde im Rahmen der planerischen Vorsorge mittels faunisti-

scher Untersuchungen von einem anerkannten Artenschutzsachverständigenbüro (Büro 

“ALNUS“) überprüft. Nach Auswertung der Bestandserfassung und der artenschutzrechtlichen 

Bewertung liegen keine Hinweise darauf vor, dass der Planänderung des Flächennut-

zungsplans Schönfließ nicht lösbare Konflikte mit artenschutzrechtlichen Belangen 

entgegenstehen, die nicht auf Ebene der nachgelagerten Ausführungsplanung gelöst 

werden können.  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden umfassen im Wesentlichen die Überbauung und 

Neuversiegelung von bislang überwiegend unversiegelten landwirtschaftlichen Flächen. Ge-

mäß den Ausführungen im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau Rettungswa-

che Schönfließ“ werden zum Ausgleich für die Eingriffe in das Schutzgut Boden neben Mini-

mierungen durch die Festsetzung eines wasser- und luftdurchlässigen Aufbaus von Stellplatz-

flächen weitere Maßnahmen wie Gehölzpflanzungen und die Umwandlung von Intensiv- in 

Extensivgrünland innerhalb und außerhalb des Plangebietes vorgesehen. 

Das anfallende Niederschlagswasser ist durch geeignete Maßnahmen vollständig im Ände-

rungsbereich zu versickern oder verdunsten, sodass eine Abführung in Kanalisation unter-

bleibt. Nachteilige Auswirkungen auf Oberflächen- und Grundwasser werden ausgeschlos-

sen. 

Mit den genannten Vermeidungsmaßnahmen sowie der Umsetzung der Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen, die im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 49 „Neubau Rettungswache 

Schönfließ“ aufgezeigt werden und als Festsetzungen in den Bebauungsplan eingehen oder 

vertraglich gesichert werden, verbleiben keine erheblichen Eingriffe in die Schutzgüter. 

Mit Umsetzung der Planung sind kleinklimatische Veränderungen aufgrund der zusätzli-

chen Verdichtung bzw. Versiegelung, verbunden mit einem Verlust von Vegetationsflächen zu 

erwarten. Allerdings werden sich die lokalen und überörtlichen Klimaverhältnisse nicht we-

sentlich verändern, da die bedeutenden kaltluftbildenden Bereiche und Kalt- und Frischluft-

bahnen des Umfeldes in ihrer Funktion bestehen bleiben und von der Planung nicht berührt 

werden. Zudem sorgen die geplanten Anpflanzungen und Begrünungen innerhalb des Gel-

tungsbereichs des Bebauungsplans für kleinklimatisch ausgleichende Wirkungen. 

Durch die Errichtung der Rettungswache wird das zuletzt brachgefallene landwirtschaftliche 

Grundstück am Ortsrand von Schönfließ nutzbar gemacht. Die Errichtung eines zweigeschos-

sigen Baukörpers sowie der erforderlichen Erschließungsflächen und Nebenanlagen werden 

dazu führen, dass der Bereich erkennbar Bestandteil des besiedelten Bereichs von Schönfließ 

wird. Durch die vorgesehenen grundstücksumlaufenden Begrünungsmaßnahmen mit einer 

freiwachsenden Feldhecke aus Bäumen und Sträuchern wird die Neubebauung eingegrünt 

und in die umgebende Landschaft eingebunden. Beeinträchtigungen des Orts- und Land-

schaftsbildes werden kompensiert oder ausgeglichen. 

Der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets „Westbarnim“ wird nicht beeinträchtigt, 

da sich der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans nahezu vollständig außerhalb des 

Schutzgebietes befindet. Nach Mitteilung des Fachdienstes Landwirtschaft und Naturschutz 

des LK Oberhavel vom 05.01.2023 kann davon ausgegangen werden, dass die Vorausset-

zungen für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 4 Abs. 3 LSG-VO für die Anlage 



Umweltbericht zur Änderung des Teil-Flächennutzungsplans Schönfließ 33 
 

 

 

der Grundstückszufahrt über die festzusetzende Öffentliche Straßenverkehrsfläche im Be-

reich eines vorhandenen Feldweges im Umfang von 180 m² vorliegen. 
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